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zweite Reißverschlussoberteilhälfte (6) im 
Wesentlichen vollständig mit der zweiten 
Reißverschlussunterteilhälfte (8) zu einem zweiten 
Reißverschluss verbindbar ausgebildet ist.
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Beschreibung 

KLEIDUNGSSTÜCK MIT REIẞVERSCHLUSSANORDNUNG 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kleidungsstück mit einem Bekleidungsoberteil, einem ersten 
Bekleidungsunterteil und einer Reißverschlussanordnung, wobei die Reißverschlussanordnung 
in einem Rumpfbereich des Kleidungsstücks angeordnet, und dazu ausgebildet ist das Beklei-
dungsoberteil und das erste Bekleidungsunterteil lösbar miteinander zu verbinden. 

[0002] Kleidungsstücke, welche aus mehreren Bekleidungsteilen aufgebaut sind und Reißver-
schlüsse aufweisen um die Bekleidungsteile zu verbinden oder voneinander zu trennen sind 
allgemein bekannt. Beispielsweise weisen bestimmte Wanderhosen Reißverschlüsse an den 
Hosenbeinen auf, welche es einem Träger der Wanderhose ermöglichen diese als lange Hose 
oder als kurze Hose, durch abtrennen eines Teils der Hosenbeine, zu tragen. Des Weiteren 
sind Jacken mit abtrennbaren Ärmeln, oder Overalls mit trennbaren Oberteilen und Unterteilen 
bekannt. Die Reißverschlüsse erlauben einen modularen Aufbau des Kleidungsstückes und 
erweitern dessen Einsatzspektrum. 

[0003] DE 10 2005 023 340 A1 offenbart beispielsweise ein Kleidungsstück, welches mehrere 
lösbar miteinander verbundene Bekleidungsteile aufweist. 

[0004] Als nachteilig hat sich in derartigen Konstruktionen erweisen, dass das Erscheinungsbild 
des Kleidungsstücks durch die verwendeten Reißverschlüsse negativ beeinflusst wird. Diese 
bewirken beispielsweise eine Verdickung des Kleidungsstücks an der Position des jeweiligen 
Reißverschlusses, und sind zum Teil an, unter dem Aspekt eines modischen Erscheinungsbil-
des des Kleidungsstückes, unvorteilhaften Stellen wie dem Rumpfbereich oder insbesondere 
der Taille sichtbar angeordnet. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass Kleidungsstücke mit 
Reißverschlussanordnungen gemäß dem Stand der Technik nur sehr eingeschränkte Kombina-
tionsmöglichkeiten der verschiedenen Bekleidungsteile bereitstellen. Werden beispielsweise ein 
Bekleidungsoberteil und ein Bekleidungsunterteil miteinander kombiniert, welche einen weiteren 
Reißverschluss (meist vertikal verlaufend) oder eine Knopfanordnung zum Öffnen des Beklei-
dungsteils an einem Öffnungsschlitz auf der Vorder- oder Rückseite des Kleidungsstücks auf-
weisen, müssen sowohl das Bekleidungsoberteil als auch das Bekleidungsunterteil an der 
Trennstelle der Reißverschlussanordnung den Öffnungsschlitz aufweisen, welcher es ermög-
licht das Kleidungsstück an- und auszuziehen. Des Weiteren führen die Reißverschlussanord-
nungen an derartigen Kleidungsstücken zu einer Beeinträchtigung des Tragekomforts. Zusätz-
lich beinhaltet die Reißverschlussanordnung den Nachteil, dass das Lösen und das Verbinden 
der einzelnen Bekleidungsteile für den Träger umständlich sind, und oftmals nur an dem ausge-
zogenen Kleidungsstück durchgeführt werden können. Insbesondere im Bereich der Damenbe-
kleidung ist eine vielfältige Kombination unterschiedlicher Bekleidungsteile mit unterschiedli-
chen Erscheinungsbildern und einer lösbaren Verbindung im Rumpfbereich wünschenswert, 
wobei allerdings die oben angeführten Nachteile bei derartigen Kleidungsstücken besonders 
stark zu tragen kommen. 

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Kleidungsstück bereitzustellen, welches 
die Nachteile der oben angeführten Konstruktionen vermeidet. 

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die Reißverschlussanordnung 
eine erste Reißverschlussoberteilhälfte und eine zweite Reißverschlussoberteilhälfte aufweist, 
welche dazu ausgebildet sind das Bekleidungsoberteil in, in deren Öffnungsrichtungen aufei-
nanderfolgenden Abschnitten im Wesentlichen vollständig zu umlaufen, sowie eine erste Reiß-
verschlussunterteilhälfte und eine zweite Reißverschlussunterteilhälfte aufweist, welche dazu 
ausgebildet sind das erste Bekleidungsunterteil in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfol-
genden Abschnitten im Wesentlichen vollständig zu umlaufen, und wobei die erste Reißver-
schlussoberteilhälfte im Wesentlichen vollständig mit der ersten Reißverschlussunterteilhälfte zu 
einem ersten Reißverschluss verbindbar ausgebildet ist, und wobei die zweite Reißverschluss-
oberteilhälfte im Wesentlichen vollständig mit der zweiten Reißverschlussunterteilhälfte zu 
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einem zweiten Reißverschluss verbindbar ausgebildet ist. 

[0007] Die erfindungsgemäße Ausführung des Kleidungsstücks sieht eine geteilte Reißver-
schlussanordnung mit zwei Reißverschlüssen vor, welche das Kleidungsstück im Rumpfbereich 
abschnittsweise umlaufen. Hierdurch wird kein einzelner umlaufender Reißverschluss bereitge-
stellt, wie aus dem Stand der Technik bekannt, welcher das Bekleidungsoberteil mit dem Be-
kleidungsunterteil verbindet, sondern eine Aufteilung auf zwei Reißverschlüsse bewirkt. Ein 
erster Reißverschluss wird hierbei beispielsweise von der Mitte einer Vorderseite des Klei-
dungsstücks an einer Seite der Taille der Trägerin oder des Trägers des Kleidungsstückes bis 
zur Mitte einer Rückseite geführt, und ein zweiter Reißverschluss auf der selben Höhe des 
ersten Reißverschlusses von der Mitte der Vorderseite des Kleidungsstücks an der gegenüber-
liegenden Seite der Taille bis zur Mitte der Rückseite. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass 
diese zweigeteilte Ausführung der Reißverschlussanordnung ermöglicht verschiedene Beklei-
dungsoberteile und Bekleidungsunterteile miteinander zu kombinieren unabhängig davon, ob 
das Bekleidungsoberteil oder das Bekleidungsunterteil an der Vorderseite oder an der Rücksei-
te des Bekleidungsstücks einen Öffnungsschlitz aufweist. Beispielsweise ermöglicht diese 
Ausführung eine Kombination einer Bluse, welche vorne zu Öffnen ist, mit einem Rock, welcher 
einen rückseitigen Öffnungsschlitz aufweist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die zweige-
teilte Ausführung der Reißverschlussanordnung vermeidet, dass ein einzelner Reißverschluss-
schieber zum Öffnen oder Schließen komplett um das Kleidungsstück herumgeführt werden 
muss, was ein umständliches Umgreifen hinter den Rücken des Trägers erfordert. Dies bewirkt 
eine besonders angenehme Bedienbarkeit. Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass das Beklei-
dungsoberteil und das Bekleidungsunterteil auch im angezogenen Zustand problemlos verbun-
den werden können. 

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Kleidungsstücks, sowie alternati-
ver Ausführungsvarianten, werden in weiterer Folge anhand der Figuren näher erläutert. 

[0009] Figur 1  zeigt ein erfindungsgemäßes Kleidungsstück mit einem Bekleidungsoberteil und 
einem ersten Bekleidungsunterteil in einer Rückenansicht. 

[0010] Figur 2  zeigt eine weitere Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen Kleidungs-
stücks mit einem Bekleidungsoberteil in einer Vorderansicht, und einem ersten 
Bekleidungsunterteil und einem zweiten Bekleidungsunterteil in einer Rücken-
ansicht. 

[0011] Figur 3  zeigt das erfindungsgemäße Kleidungsstück mit einem Bekleidungsoberteil und 
einem ersten Bekleidungsunterteil, welche mit Stofflaschen versehen sind in ei-
ner Vorderansicht. 

[0012] Figur 4  zeigt einen Abschnitt eines ersten Bekleidungsunterteils mit einer ersten Reiß-
verschlussunterteilhälfte und einer zweiten Reißverschlussunterteilhälfte mit je-
weils einem Reißverschlussschieber. 

[0013] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Kleidungsstück 1 in einer schematischen Vorder-
ansicht mit einem Bekleidungsoberteil 2, einem ersten Bekleidungsunterteil 3 und einer Reiß-
verschlussanordnung 4. Die Reißverschlussanordnung 4 ist in einem Rumpfbereich des Klei-
dungsstücks 1 angeordnet und verbindet das Bekleidungsoberteil 2 mit dem ersten Beklei-
dungsunterteil 3 lösbar miteinander, wobei in Figur 1 die Reißverschlussanordnung 4 in einem 
geöffneten Zustand dargestellt ist. Das Bekleidungsoberteil 2 ist somit in Figur 1 nicht mit dem 
ersten Bekleidungsunterteil 3 verbunden. Die Reißverschlussanordnung 4 weist eine erste 
Reißverschlussoberteilhälfte 5 und eine zweite Reißverschlussoberteilhälfte 6 auf, welche das 
Bekleidungsoberteil 2 in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten im 
Wesentlichen vollständig umlaufen. Des Weiteren weist die Reißverschlussanordnung 4 eine 
erste Reißverschlussunterteilhälfte 7 und eine zweite Reißverschlussunterteilhälfte 8 auf, wel-
che das erste Bekleidungsunterteil 3 in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden 
Abschnitten im Wesentlichen vollständig umlaufen. Die erste Reißverschlussoberteilhälfte 5 ist 
im Wesentlichen vollständig mit der ersten Reißverschlussunterteilhälfte 7 zu einem ersten 
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Reißverschluss verbindbar, und die zweite Reißverschlussoberteilhälfte 6 ist im Wesentlichen 
vollständig mit der zweiten Reißverschlussunterteilhälfte 8 zu einem zweiten Reißverschluss 
verbindbar, wodurch das Bekleidungsoberteil 2 und das erste Bekleidungsunterteil 3 lösbar 
miteinander verbunden werden können. Die Öffnungsrichtungen beschreiben jene Richtungen 
in welchen der erste Reißverschluss, beziehungsweise der zweite Reißverschluss geöffnet 
werden. Die abschnittsweise Anordnung der ersten Reißverschlussoberteilhälfte 5 und der 
zweiten Reißverschlussoberteilhälfte 6 auf dem Bekleidungsoberteil 2, sowie der ersten Reiß-
verschlussunterteilhälfte 7 und der zweiten Reißverschlussunterteilhälfte 8 auf dem ersten 
Bekleidungsunterteil 3 bewirken eine Teilung der Reißverschlussanordnung 4 auf den ersten 
Reißverschluss und den zweiten Reißverschluss. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass beim 
Öffnen und Schließen der Reißverschlussanordnung 4 nicht ein einzelner Reißverschluss kom-
plett um das Kleidungsstück 1 geführt werden muss, sondern der erste Reißverschluss und der 
zweite Reißverschluss einzeln geöffnet und geschlossen werden können. Diese müssen jeweils 
nur zur Hälfte um das Kleidungsstück 1 geführt werden, wodurch der Vorteil erreicht wird, dass 
ein optimaler Bedienkomfort und eine optimale Handhabbarkeit der Reißverschlussanordnung 4 
erreicht werden. Besonders vorteilhaft ist, dass durch die erfindungsgemäße Ausführung der 
Reißverschlussanordnung 4 das Bekleidungsoberteil 2 mit dem ersten Bekleidungsunterteil 3 
auch bequem im angezogenen Zustand verbunden werden kann. 

[0014] Figur 2 zeigt eine bevorzugte Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen Kleidungs-
stücks 1 in einer schematischen Ansicht, wobei das Kleidungsstück 1 zusätzlich der in Figur 1 
dargestellten Ausführungsvariante ein zweites Bekleidungsunterteil 9 umfasst. Die Reißver-
schlussanordnung 4 verbindet in dieser Ausführungsvariante das Bekleidungsoberteil 2 mit dem 
ersten Bekleidungsunterteil 3 und dem zweiten Bekleidungsunterteil 9 lösbar miteinander. Hier-
zu umfasst die Reißverschlussanordnung 4 eine dritte Reißverschlussoberteilhälfte 10 und eine 
vierte Reißverschlussoberteilhälfte 11, welche das Bekleidungsoberteil 2 in, in deren Öffnungs-
richtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten parallel und beabstandet zu der ersten Reißver-
schlussoberteilhälfte 5 und der zweiten Reißverschlussoberteilhälfte 6 im Wesentlichen voll-
ständig umlaufen. Zusätzlich umfasst die Reißverschlussanordnung 4 eine dritte Reißver-
schlussunterteilhälfte 12 und eine vierte Reißverschlussunterteilhälfte 13, welche das zweite 
Bekleidungsunterteil 9 in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten im 
Wesentlichen vollständig umlaufen. In deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden Ab-
schnitten ist hierbei so zu verstehen, dass die Reißverschlusshälften auf der gleichen Höhe des 
Kleidungsstücks 1 beziehungsweise in Öffnungsrichtung hintereinander angeordnet sind. Hier-
durch werden am Bekleidungsoberteil 2 eine zusätzliche Reihe an Reißverschlussoberteilhälf-
ten 10 und 11 bereitgestellt, welche beabstandet von und parallel zu der ersten Reißverschlus-
soberteilhälfte 5 und der zweiten Reißverschlussoberteilhälfte 6 verlaufen. Die dritte Reißver-
schlussoberteilhälfte 10 ist im Wesentlichen vollständig mit der dritten Reißverschlussunterteil-
hälfte 12 zu einem dritten Reißverschluss verbindbar, und die vierte Reißverschlussoberteilhälf-
te 11 ist im Wesentlichen vollständig mit der vierten Reißverschlussunterteilhälfte 13 zu einem 
vierten Reißverschluss verbindbar. Die Erweiterung der Reißverschlussanordnung 4 um den 
dritten Reißverschluss und den vierten Reißverschluss ermöglicht die lösbare Verbindung des 
zweiten Bekleidungsunterteils 9 mit dem Kleidungsstück 1. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, 
dass ein noch größerer Umfang an verschiedenen Erscheindungbildern des Kleidungsstücks 1 
durch unterschiedliche Kombinationen des Bekleidungsoberteils 2 mit verschiedenen ersten 
Bekleidungsunterteilen 3 und zweiten Bekleidungsunterteilen 9 ermöglicht wird. Durch die Be-
abstandung der dritten Reißverschlussoberteilhälfte 10 und der vierten Reißverschlussoberteil-
hälfte 11 von der ersten Reißverschlussoberteilhälfte 5 und der zweiten Reißverschlussoberteil-
hälfte 6 wird der Vorteil erreicht, dass die Reißverschlüsse der Reißverschlussanordnung 4 sich 
nicht gegenseitig überlagern. Dies erhöht vorteilhafterweise den Tragekomfort des Kleidungs-
stücks 1 und verbessert das optische Erscheinungsbild durch Beibehaltung eines schlanken 
Taillenbereichs des Kleidungsstücks 1. 

[0015] In der bevorzugten Ausführungsvariante sind der erste Reißverschluss und der zweite 
Reißverschluss in Öffnungsrichtung des ersten Reißverschlusses oder des zweiten Reißver-
schlusses versetzt zum dritten Reißverschluss und vierten Reißverschluss angeordnet. Hier-
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durch wird gewährleistet, dass die Reißverschlüsse der Reißverschlussanordnung 4, nicht an 
unmittelbar aneinander angrenzenden Positionen enden. Dies bewirkt den Vorteil, dass die 
Enden der Reißverschlüsse nicht aneinander anstoßen wodurch der Tragekomfort des Klei-
dungsstücks 1 erhöht wird. 

[0016] Besonders bevorzugt ist, dass der erste Reißverschluss und der zweite Reißverschluss 
gegenläufige Öffnungsrichtungen aufweisen. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass die Reiß-
verschlussanordnung 4 des Kleidungsstücks 1 besonders einfach zu handhaben ist. 

[0017] Bei der Ausführung des erfindungsgemäßen Kleidungsstücks 1 mit dem zweiten Beklei-
dungsunterteil 9 weisen der erste Reißverschluss und der zweite Reißverschluss, sowie der 
dritte Reißverschluss und der vierte Reißverschluss in der bevorzugten Ausführungsvariante 
gegenläufige Öffnungsrichtungen auf. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass die Reißver-
schlussanordnung 4 des Kleidungsstücks 1, auch bei Anwendung eines zweiten Bekleidungs-
unterteils 9, besonders einfach zu handhaben ist. 

[0018] Figur 1 stellt eine Rückseite des Kleidungsstücks 1 dar, und in Figur 2 sind das erste 
Bekleidungsunterteil 3 und das zweite Bekleidungsunterteil 9 jeweils in einer Rückenansicht 
dargestellt. Das Bekleidungsoberteil 2 von Figur 2 ist in einer Vorderansicht dargestellt. Das 
Kleidungsstück 1 weist neben der Vorderseite eine entsprechende Rückseite auf, und der erste 
Reißverschluss und der zweite Reißverschluss verlaufen im Wesentlichen zentral von der Vor-
derseite ausgehend zentral zur Rückseite. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass zum Öffnen 
der Reißverschlussanordnung 4 der erste Reisverschluss und der zweite Reißverschluss von 
der Vorderseite des Kleidungsstücks 1 jeweils zu der Rückseite des Kleidungsstücks 1 geführt 
werden, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird. 

[0019] In der in Figur 2 dargestellten Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen Kleidungs-
stücks 1 mit dem zweiten Bekleidungsunterteil 9 verlaufen der erste Reißverschluss und der 
zweite Reißverschluss, sowie der dritte Reißverschluss und der vierte Reißverschluss im We-
sentlichen zentral von der Vorderseite ausgehend zentral zur Rückseite. Hierdurch wird der 
Vorteil erreicht, dass zum Öffnen der Reißverschlussanordnung 4 zusätzlich der dritte Reisver-
schluss und der vierte Reißverschluss von der Vorderseite des Kleidungsstücks 1 jeweils zu 
einer Rückseite des Kleidungsstücks 1 geführt werden, wodurch der Bedienkomfort auch bei 
Verwendung eines zweiten Bekleidungsunterteils 9 gewährleistet wird. 

[0020] Figur 3 zeigt das erfindungsgemäße Kleidungsstück 1 in der Ausführungsvariante ge-
mäß Figur 2, ohne das zweite Bekleidungsunterteil 9. Das in Figur 3 dargestellte Kleidungsstück 
1 weist Stofflaschen 14 auf, welche die Reißverschlussanordnung 4 aufnehmen. Die Stoffla-
schen 14 weisen eine außen liegende Stoffbahn 15 und eine innen liegende Stoffbahn 16 auf, 
welche die Stofflaschen 14 bilden. Die Reißverschlüsse der Reißverschlussanordnung 4 sind 
zwischen den außen liegenden Stoffbahnen 15 und den innen liegenden Stoffbahnen 16 ange-
ordnet, wodurch die Stofflaschen 14 die Reißverschlussanordnung 4 aufnehmen. 

[0021] Somit ist die Reißverschlussanordnung 4 jederzeit zugänglich. Die außen liegenden 
Stoffbahnen 15 sind in Figur 3 in einem zurück geklappten Zustand dargestellt, wodurch die 
Reißverschlussanordnung 4 sichtbar ist. Diese Anordnung bietet den Vorteil, dass die Reißver-
schlussanordnung 4 durch die Stofflaschen 14 verdeckt wird, und somit ein attraktives Erschei-
nungsbild des Kleidungsstücks 1 erreicht wird. Aus ästhetischen Gründen können die außen 
liegenden Stoffbahnen 16 auch, wie in Figur 3 dargestellt, weggeklappt werden, um die Reiß-
verschlussanordnung 4 sichtbar zu gestalten. Durch die innen liegenden Stoffbahnen 16 wird 
der Vorteil erreicht, dass die Reißverschlussanordnung 4 nicht direkt auf die Haut eines Trägers 
des Kleidungsstückes 1 drückt, und ist somit kaum spürbar ist. Hierdurch wird ein optimaler 
Tragekomfort gewährleistet. 

[0022] Figur 4 zeigt einen Abschnitt des ersten Bekleidungsunterteils 3 in einer bevorzugten 
Ausführungsvariante, mit der ersten Reißverschlussunterteilhälfte 7 und der zweiten Reißver-
schlussunterteilhälfte 8, wobei diese jeweils einen Reißverschlussschieber 17 aufweisen. 

[0023] Analog zum in Figur 4 dargestellten ersten Bekleidungsunterteil 3 weist in einer bevor-
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zugten Ausführungsvariante des zweiten Bekleidungsunterteils 9 die dritte Reißverschlussunter-
teilhälfte 12 und die vierte Reißverschlussunterteilhälfte 13 jeweils einen Reißverschlussschie-
ber 17 auf. 

[0024] Die Reißverschlussschieber 17, welche zum Verbinden des ersten Reißverschlusses 
und des zweiten Reißverschlusses, beziehungsweise des dritten Reißverschlusses und des 
vierten Reißverschlusses dienen, sind in der bevorzugten Ausführungsvariante des Kleidungs-
stücks 1 immer an dem ersten Bekleidungsunterteil 3 und dem zweiten Bekleidungsunterteil 9 
vorhanden. Die Reißverschlussschieber 17 sind mit Griffstücken 18 verbunden, welche dazu 
dienen die Reißverschlussschieber 17 besser angreifen zu können. Durch die Anordnung der 
Reißverschlussschieber 17 an dem ersten Bekleidungsunterteil 3 und dem zweiten Beklei-
dungsunterteil 9 wird der Vorteil erreicht, dass die Reißverschlussschieber 17 und deren Griff-
stücke 18 immer von den Stofflaschen 14 verdeckt werden. Bei einer Anordnung am Beklei-
dungsoberteil 2 würden diese aus den Stofflaschen 14 sichtbar heraushängen und das Er-
scheinungsbild des Kleidungsstücks 1 negativ beeinflussen. 

[0025] Gemäß der bevorzugten Ausführungsvariante ist die Reißverschlussanordnung 4 elas-
tisch. Durch die Elastizität der Reißverschlussanordnung 4 wird der Vorteil erreicht, dass sich 
diese unter Spannung ausdehnt. Hierdurch entsteht für den Träger des Kleidungsstücks 1 kein 
Spannungsgefühl an der Taille beim Tragen, was insbesondere in Kombination mit dem geteil-
ten Reißverschluss von Vorteil ist. 

[0026] Ein Weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Kleidungsstücks 1 besteht darin, dass die 
Trennung der Reißverschlussanordnung 4 in zwei oder vier Reißverschlüsse ermöglicht ver-
schiedene Größen des Bekleidungsoberteils 2, des ersten Bekleidungsunterteils 3 und des 
zweiten Bekleidungsunterteils 9 miteinander zu kombinieren. Verschiedene Kleidungsgrößen 
des Bekleidungsoberteils 2, des ersten Bekleidungsunterteils 2 und des zweiten Bekleidungsun-
terteils 9 führen dazu, dass ein Abschnitt des ersten Reißverschlusses und des zweiten Reiß-
verschlusses, beziehungsweise des dritten Reißverschlusses und des vierten Reißverschlusses 
durch unterschiedliche Längen der Reißverschlussoberteilhälften 5, 6, 10 und 11 und der Reiß-
verschlussunterteilhälften 7, 8, 12 und 13 unverschlossen bleibt. Diese Abschnitte werden 
jedoch durch die Stofflaschen 14 überdeckt und sind somit nicht sichtbar. 

[0027] Durch die einfache Austauschbarkeit und Kombinierbarkeit verschiedener Bekleidungs-
oberteile 2, erster Bekleidungsunterteile 3 und zweiter Bekleidungsunterteile 9 unterschiedlicher 
Größen und Gestaltungsformen wird des Weiteren eine Vielzahl unterschiedlicher Erschei-
nungsbilder für das Kleidungsstück 1 ermöglicht. Einzelne Bekleidungsteile, welche beschädigt 
oder verschmutzt sind können somit auch einfach ersetzt werden. Des Weiteren entfällt die 
Notwendigkeit ein als Body ausgeführtes Bekleidungsoberteil 2 zu tragen, um einen optimalen 
Sitz bei einer Kombination mit verschiedenen ersten Bekleidungsunterteilen 3 und/oder zweiten 
Bekleidungsunterteilen 9 zu gewährleisten. Besonders vorteilhaft ist, dass somit auch ein kom-
pliziertes An- und Ausziehen von Bodys nicht mehr notwendig ist. 

[0028] Besonders vorteilhaft bei dem erfindungsgemäßen Kleidungsstück 1 ist, dass ein vorne 
zu öffnendes Bekleidungsoberteil 2 mit einem hinten zu öffnenden ersten Bekleidungsunterteil 3 
oder zweiten Bekleidungsunterteil 9 - und auch umgekehrt - kombinierbar ist. Hierdurch eröff-
nen sich neue bisher nicht mögliche Kombinationen. Gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wäre es auch möglich zwei Bekleidungsoberteile 2 mit nur einem ersten 
Bekleidungsunterteil 3 oder zweiten Bekleidungsunterteil 9 durch eine Reißverschlussanord-
nung zu verbinden. Im Rahmen des Erfindungsgedankens könnten auch drei oder mehr Beklei-
dungsoberteile 2 mit einem ersten Bekleidungsunterteil 3 und/oder zweiten Bekleidungsunterteil 
9 oder drei oder mehr erste Bekleidungsunterteile 3 und/oder zweite Bekleidungsunterteile 9 mit 
einem Bekleidungsoberteil 2 mittels einer jeweils dafür angepassten Reißverschlussanordnung 
lösbar miteinander verbunden werden. 

[0029] Des Weiteren bietet das erfindungsgemäße Kleidungsstück 1 den Vorteil, dass ver-
schiedene Bekleidungsoberteile 2 und erste Bekleidungsunterteile 3 beziehungsweise zweite 
Bekleidungsunterteile 9 unterschiedlicher Farben getrennt gewaschen werden können. Somit 
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wird ein Verwaschen von mehrfarbigen Kleidungsstücken 1 verhindert. Dies ist insbesondere 
vorteilhaft bei beispielsweise zweifarbigen Damenkleidern. 
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Patentansprüche  

1. Kleidungsstück (1) mit einem Bekleidungsoberteil (2), einem ersten Bekleidungsunterteil 
(3) und einer Reißverschlussanordnung (4), wobei die Reißverschlussanordnung (4) in ei-
nem Rumpfbereich des Kleidungsstücks (1) angeordnet, und dazu ausgebildet ist das Be-
kleidungsoberteil (2) und das erste Bekleidungsunterteil (3) lösbar miteinander zu verbin-
den, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Reißverschlussanordnung (4) eine erste Reißverschlussoberteilhälfte (5) und eine 
zweite Reißverschlussoberteilhälfte (6) aufweist, welche dazu ausgebildet sind das Beklei-
dungsoberteil (2) in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten im 
Wesentlichen vollständig zu umlaufen, sowie eine erste Reißverschlussunterteilhälfte (7) 
und eine zweite Reißverschlussunterteilhälfte (8) aufweist, welche dazu ausgebildet sind 
das erste Bekleidungsunterteil (3) in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden 
Abschnitten im Wesentlichen vollständig zu umlaufen, 
und wobei die erste Reißverschlussoberteilhälfte (5) im Wesentlichen vollständig mit der 
ersten Reißverschlussunterteilhälfte (7) zu einem ersten Reißverschluss verbindbar aus-
gebildet ist, und wobei die zweite Reißverschlussoberteilhälfte (6) im Wesentlichen voll-
ständig mit der zweiten Reißverschlussunterteilhälfte (8) zu einem zweiten Reißverschluss 
verbindbar ausgebildet ist. 

2. Kleidungsstück (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kleidungs-
stück (1) ein zweites Bekleidungsunterteil (9) umfasst, und die Reißverschlussanordnung 
(4) dazu ausgebildet ist das Bekleidungsoberteil (2) und das zweite Bekleidungsunterteil 
(9) lösbar miteinander zu verbinden, 
wobei die Reißverschlussanordnung (4) 
eine dritte Reißverschlussoberteilhälfte (10) und eine vierte Reißverschlussoberteilhälfte 
(11) aufweist, welche dazu ausgebildet sind das Bekleidungsoberteil (2) in, in deren Öff-
nungsrichtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten parallel und beabstandet zu der ersten 
Reißverschlussoberteilhälfte (5) und der zweiten Reißverschlussoberteilhälfte (6) im We-
sentlichen vollständig zu umlaufen, 
sowie eine dritte Reißverschlussunterteilhälfte (12) und eine vierte Reißverschlussunter-
teilhälfte (13) aufweist, welche dazu ausgebildet sind das zweite Bekleidungsunterteil (9) 
in, in deren Öffnungsrichtungen aufeinanderfolgenden Abschnitten im Wesentlichen voll-
ständig zu umlaufen, 
und wobei die dritte Reißverschlussoberteilhälfte (10) mit Wesentlichen vollständig mit der 
dritten Reißverschlussunterteilhälfte (12) zu einem dritten Reißverschluss verbindbar aus-
gebildet ist, und wobei die vierte Reißverschlussoberteilhälfte (11) im Wesentlichen voll-
ständig mit der vierten Reißverschlussunterteilhälfte (13) zu einem vierten Reißverschluss 
verbindbar ausgebildet ist. 

3. Kleidungsstück (1) gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Reißver-
schluss und der zweite Reißverschluss in Öffnungsrichtung des ersten Reißverschlusses 
oder des zweiten Reißverschlusses versetzt zum dritten Reißverschluss und vierten Reiß-
verschluss angeordnet sind. 

4. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Reißverschluss und der zweite Reißverschluss gegenläufige Öffnungsrichtungen 
aufweisen. 

5. Kleidungsstück (1) gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Kleidungs-
stück (1) eine Vorderseite und eine Rückseite aufweist und, dass der erste Reißverschluss 
und der zweite Reißverschluss im Wesentlichen zentral von der Vorderseite ausgehend 
zentral zur Rückseite verlaufen. 

6. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Reißverschluss und der zweite Reißverschluss, sowie der dritte Reißverschluss 
und der vierte Reißverschluss jeweils gegenläufige Öffnungsrichtungen aufweisen. 
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7. Kleidungsstück (1) gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kleidungs-
stück (1) eine Vorderseite und eine Rückseite aufweist und der erste Reißverschluss und 
der zweite Reißverschluss, sowie der dritte Reißverschluss und der vierte Reißverschluss 
im Wesentlichen zentral von der Vorderseite ausgehend zentral zur Rückseite verlaufen. 

8. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
die erste Reißverschlussunterteilhälfte (7) und die zweite Reißverschlussunterteilhälfte (8) 
jeweils einen Reißverschlussschieber (17) aufweisen. 

9. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 2, 3, 6 oder 7 dadurch gekennzeichnet, 
dass die dritte Reißverschlussunterteilhälfte (12) und die vierte Reißverschlussunterteilhälf-
te (13) jeweils einen Reißverschlussschieber (17) aufweisen. 

10. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet dass 
das Kleidungsstück (1) Stofflaschen (14) aufweist, welche dazu ausgebildet sind die Reiß-
verschlussanordnung (4) aufzunehmen. 

11. Kleidungsstück (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Reißverschlussanordnung (4) elastisch ausgebildet ist. 

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen  
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